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Offentliche Bekanntmachung des Landratsamtes Tuttlingen
Allgemeinverfigung

zur Untersagung von Wasserentnahmen an oberirdischen Gewasser

Das Landratsamt Tuttlingen erlasst als untere Wasserbehdrde gemaf3 § 21 Abs. 2

Nr.1des Wassergesetzes Baden-Wirttemberg (WG) in Verbindung mit §35 S. 2

Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwWVfG) folgende

I. Allgemeinverfligung:

1.

Der wasserrechtliche Gemeingebrauch gemaf 825 des
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in Verbindung mit § 20 WG (Schépfen von
Wasser mit Handgefaf3en, Entnehmen von Wasser in geringen Mengen fur
Privatpersonen, die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft und den Gartenbau
sowie das Entnehmen von Wasser mittels Pumpen oder ahnlichen
Einrichtungen)ist an allen 6ffentlichen oberirdischen Gewassernim Landkreis

Tuttlingen bis zum 30.09.2025 untersagt.

Wasserrechtliche Erlaubnisse des Landratsamts Tuttlingen, die eine
Entnahme von Wasser aus einem oberirdischen Gewasser im Landkreis
Tuttlingen zulassen, werden fur die Dauer der Gdltigkeit dieser
Allgemeinverfigung vorlaufig untersagt. Nach AuBerkrafttreten dieser
Allgemeinverfigung treten die wasserrechtlichen Erlaubnisse im

ursprunglichen Umfang wiederin Kraft.

Diese Allgemeinverfuagung gilt nicht flr Betriebe, die der wasserrechtlichen

Zustandigkeit des Regierungsprasidiums Freiburg unterliegen.



4. Die untere Wasserbehdrde kann auf Antrag eine widerrufliche Ausnahme von
den Regelungen in Nr. 1 und 2 erteilen, wenn die Auswirkungen auf die
Ordnung des Wasserhaushalts und den Schutz der Natur nicht erheblich oder
nachhaltig sind oder wenn die Regelungen zu einer unbilligen Harte fihren

wurden.

5. Die sofortige Vollziehung dieser Verfligung wird angeordnet.

6. Diese Allgemeinverfigung gilt am Tage nach ihrer Verdéffentlichung als

bekannt gegeben.

Il. Begriindung:

Flr den Erlass dieser Allgemeinverfigung ist das Landratsamt Tuttlingen als
untere Wasserbehorde ortlich und sachlich zustandig, vgl. 88 82 Abs.1, 80 Abs. 2
Nr. 3,15 LVG, 3 LVwVG. Rechtsgrundlage fur Nr. 1 dieser Allgemeinverfigung ist
8§21 Abs. 2 WG. Danach kann der Gemeingebrauch aus Grinden des Wohls der
Allgemeinheit, insbesondere der Ordnung des Wasserhaushaltsgesetzes oder
des Schutzes der Natur, geregelt, beschrankt oder verboten werden. Die unter
Nr.1geregelte Beschrankung des Gemeingebrauchs ist erforderlich, um bei der
derzeit anhaltenden auf3erordentlichen Trockenheit die Tier- und Pflanzenwelt in
den Gewassern vor Schaden zu bewahren. Der Abfluss in den Gewassern im
Landkreis Tuttlingen ist aktuell sehr gering. Nahezu alle Pegel befinden sich in der
Vorstufe zum Niedrigwasser oder bereits im Niedrigwasserzustand (siehe
Niedrigwasser-Informationszentrums Baden-Wirttemberg unter

https://niz.baden-wirttemberg.de). Auch kurzfristige Niederschldage flhren

aufgrund der flachendeckenden Bodentrockenheit derzeit zu keinem oder nur
zu einem kurzfristigen Anstieg der Pegel. Die Gewasserdkologie leidet unter den
niedrigen Wasserstanden in Verbindung mit erhéhten Wassertemperaturen und

bendtigt daher besonderen Schutz vor weiteren Beeintrachtigungen. Auchwenn


https://niz.baden-württemberg.de/

ggf. die Wasserfihrung in bestimmten Gewadasserabschnitten ausreichend
erscheint, dienen diese Bereiche bspw. als Rlckzugsorte fur Wasserlebewesen.
Das Mittel ist zudem angemessen, da es sich um ein zeitlich begrenztes
Entnahmeverbot handelt. Das &ffentliche Interesse an einem Erhalt der
Gewasserdkologie ist gegenldber dem Interesse des Einzelnen z.B. am Erhalt

seiner Pflanzanlage bzw. zur Kosteneinsparung vorrangig.

Rechtsgrundlage fur Nr. 2 der Allgemeinverfigung ist § 100 Abs.1 Satz2 WHG.
Die untere Wasserbehdrde ordnet nach pflichtgemaBem Ermessen die
MaBnahmen an, die im Einzelfall notwendig sind, um Beeintrachtigungen des
Wasserhaushalts zu vermeiden oder zu beseitigen. Wasserentnahmen, die Gber
den Gemeingebrauch hinausreichen, bedldrfen gemaf 888, 9 WHG einer
wasserrechtlichen Erlaubnis. Die Regelung in Nr. 2 ist geeignet und erforderlich,
um sicherzustellen, dass durch die erlaubten Wasserentnahmen in extremen
Trockenzeiten Beeintrachtigungen des &kologischen und chemischen
Gewasserzustands vermieden werden kd&nnen. Die derzeit kritischen
Gewasserzustande machen ein Verbot zur Entnahme erforderlich, lediglich eine
Reduzierung der Entnahme reicht nicht aus. Grundsatzlich gewahrt eine erteilte
Erlaubnis kein Anspruch auf Zufluss von Wasser in einer bestimmten Menge, § 10
Abs.2 WHG. Die Schutzglter Wasserhaushalt und Natur wiegen in diesem Fall
héher als das Interesse der Wasserrechtsinhaber an einer unbeschrankten

AusUbungihrer Wasserentnahme.

Durch die Regelung in Nr. 4 ist es moglich, in begrindeten Einzelfallen

Ausnahmenvonden RegelungeninNr.1und 2 zuzulassen.

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung liegt im Uberwiegenden &ffentlichen
Interesse, vgl. 8 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGOQ). Es ist nicht
vertretbar, dass durch Einlegung von Rechtsmitteln bestehende
Wasserentnahmen fortgesetzt werden kénnen und dadurch die Ordnung des

Wasserhaushalts weiter verschlechtert wird. Durch weitere Entnahmen ware der



zur Aufrechterhaltung der wasserbiologischen Vorgénge erforderliche

Mindestabfluss nicht mehrzu gewahrleisten.

lll. Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe

Widerspruch beim Landratsamt Tuttlingen, 78532 Tuttlingen, erhoben werden.

IV. Hinweise:

1. Die gemaf3 8 8 Abs. 2 WHG zuldssige Wasserentnahme zur Abwehr einer
gegenwartigen Gefahr fur die 6ffentliche Sicherheit, z.B. zum Schutz von Leib
und Leben im Falle eines Brandes, bleibt von dieser Allgemeinverfigung
unberdhrt. Ebenso bleibt die gema 8§ 8 Abs. 3 WHG zuldssige
Wasserentnahme bei Ubungen und Erprobungen fiir Zwecke der Verteidigung
oder der Abwehr von Gefahren fur die 6ffentliche Sicherheit von dieser
Allgemeinverfigung unberlhrt.

Die Wasserentnahme ist der zustandigen Behdrde rechtzeitig vor Beginn der

Ubung oder der Erprobung anzuzeigen.

2. Die Einhaltung des Entnahmeverbots wird Uberwacht. Auf die
BuBgeldvorschriften des 8§ 103 Abs. 1 Nr. 1 WHG und des §126 Abs. 1 Nr. 4 WG
wird hingewiesen. Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Allgemeinverfiigung

kdnnen BuBgelder bis zu einer H6he von 10.000 EUR verhangt werden.

3. Die Bekanntgabe erfolgt gemaf 8§41 Abs.Tund 4 LVwWVfGi. V. m. §TAbs. 1 der
Satzung des Landkreises Tuttlingen dber die Form oOffentlicher
Bekanntmachungen vom 17. Dezember 2020 auf der Internetseite des
Landratsamtes Tuttlingen (www.landkreis-tuttlingen.de) unter der Rubrik

Bekanntmachungen.



4. Die Allgemeinverfiigung kann wahrend der Sprechzeiten beim Landratsamt
Tuttlingen, Wasserwirtschaftsamt, Bahnhofstr. 100, 78532 Tuttlingen

eingesehenwerden.

Tuttlingen, 7. Juli2025

Helbig

Erster Landesbeamter
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